
1347 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des 
Bundesretes 

B e r ich t 
des Finanzausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 29. April 1975 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Finanzstrafgesetz und 
im Zusammenhang damit das Mineralölsteuergesetz 1959, das Gas
öl-Steuerbegünstigungsgesetz, das Tabaksteuergesetz 1962, das 
Tabakmonopolgesetz 1968 und das Einkomm~nsteuergesetz 1972 ge
ändert werden (Finanzstrafgesetznovelle 1975) 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des Nationalrates sieht als 
Folge der Reform des Strafgesetzes eine umfassende Novellierung 
des Finanzstrafgesetzes vor. Insbeso~ders der Allgemeine Teil 
solIdem neuen Strafgesetzbuch angepaßt werden., Neben Änderungen 
der Bestimmungen über den Verfall undWertersatz sowie der Selbst
anzeige,. ist vorgesehen, daß bei geringfügigem Verschulden lli~d 

unbedeutenden Folgen der Täter nunmehr einen Rechtsanspruch auf 
das Absehen von der Strafe hat. Weiters soll bei allen Finanz-
ordnungs1...,ridrigkei ten die Schuldform . der . Fahrlässigkeit weg
fallen. Bei Fahrlässigkeitsdelikten soll künftig nicht mehr das 
Gericht zuständig sein.·Ferner soll der gerichtsähnliche Charakter 
der Spruch- und Berufungssenate gestärkt werden. Das vereinfachte 
Verfahren soll ausgebaut werden und hiebei das Ermittlungser
gebnis im Abgabenverfahren im vereinfachten Verfahren herange
zogen werden können. Schließlich ist der Einbau von bisher 
fehlenden Bestimmungen über die Tilgung von verwaltungsbehörd
lieh verhängten Strafen vorgesehen. Zahlreiche Änderungen der 
Verfahrensbestimmungen sollen die Rechtsstellung des Beschuldigten 
und der Nebenbeteiligten verbessern und eine übereinstimmung mit 
gleichartigen verfahrensrechtlichen Vorschriften der Bundesab~ 
gabenordnung erreicht werden. Info1ge der oberwähnten Änderung 
soll auch eine Änderung finanzstrafrechtlicher Bestimmungen im 

Mineralölsteuergesetz 1959, Gasöl-steuerbegünstigungsgeset~, im 
Tabaksteuergesetz 1962, im Tabakmonopolgesetz 1968 und im 
Einkommensteuergesetz 1972 eintreten. 

1347/BR der Beilagen - Ausschussbericht BR (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Si tZli...Tlg vom 21 .. Hai 1975 in VE-::':"bancllung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 

erheben .. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der FinanzausschuB somit 
den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 29 .. April 
1975 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Finanzstrafgesetz 
und im Zusammenhang damit das 1'1ineralölsteuergesetz 1959, das 
Gasöl-Steuerbegünstigungsgesetz, das Tabaksteuergesetz 1962, 
das Tabakmonopolgesetz 1968 und das Einkommensteuergesetz 1972 
geändert werden (Finanzstrafgesetznovelle 1975), wird kein 
Einspruch erhoben. 

Wien, am 21D Mai 1975 

Hermine K u ban e k 
Berichterstatter 

Sei d 1 
Obmann 
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